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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in Strafsachen (hierorts eingegangen am 6. Februar 2025) gegen den
Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich vom 19. Dezember 2024 wurde mit
Eingabe vom 3. März 2025 zurückgezogen. Sie ist damit als gegenstandslos geworden vom
Geschäftsverzeichnis abzuschreiben.

E. 2
Es sind keine Kosten zu erheben.
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